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Gesetz
zur Änderung des Justizverwaltungskosten- 

gesetzes und anderer Gesetze
Vom 17. März 2014

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Justizverwaltungskostengesetzes

Das Justizverwaltungskostengesetz in der Fassung vom 16. Au-
gust 1993 (GVBl. S. 372), das zuletzt durch Gesetz vom 27. Januar 
2013 (GVBl. S. 10) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift des Gesetzes wird wie folgt gefasst:

„Justizverwaltungskostengesetz Berlin (JVKostG Bln)“
2. § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) In Justizverwaltungsangelegenheiten erheben die Justiz-
behörden des Landes Kosten (Gebühren und Auslagen) nach 
dem Justizverwaltungskostengesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2586, 2655) in der jeweils geltenden Fassung. Hiervon aus-
genommen ist Nummer 2001 der Anlage (Kostenverzeichnis) 
zum Justizverwaltungskostengesetz.“

3. § 2 wird wie folgt gefasst:
„Die Justizbeitreibungsordnung in der im Bundesgesetzblatt 

Teil III, Gliederungsnummer 365-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, die zuletzt durch Artikel 4 Absatz 9 des Gesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2258) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung gilt für die Einziehung der in § 1 Ab-
satz 1 der Justizbeitreibungsordnung genannten Ansprüche auch 
insoweit, als diese Ansprüche nicht auf bundesrechtlicher Rege-
lung beruhen.“

4. In § 3 werden die Wörter „Gesetzes über Kosten der Gerichts-
vollzieher vom 26. Juli 1957 (BGBl. I S. 887/GVBl. S. 918)“ 
durch die Wörter „Gerichtsvollzieherkostengesetzes vom 
19. April 2001 (BGBl. I S. 623), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586) geändert worden 
ist,“ ersetzt.

5. In § 5 Nummer 1 werden die Wörter „§ 4 Abs. 1, 2 und 4 und § 5 
Abs. 1 der in § 1 Abs. 1 Satz 1 genannten Verordnung“ durch die 
Wörter „Nummer 2000 und 2002 sowie der Vorbemerkung 2 zu 
Teil 2 der Anlage (Kostenverzeichnis) zum Justizverwaltungs-
kostengesetz“ ersetzt.

6. § 6 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „§ 13 der Justizver-

waltungskostenordnung“ durch die Wörter „§ 22 des Justiz-
verwaltungskostengesetzes“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „der 

Justizverwaltungskostenordnung“ durch die Wörter 
„dem Justizverwaltungskostengesetz“ ersetzt.

bb) In Nummer 6 werden die Wörter „gilt § 92 Abs. 1 Satz 1 
der Kostenordnung“ durch die Wörter „gelten die Vor-
bemerkungen 1.1 Absatz 1 und 3.1 Absatz 2 Satz 1 der 
Anlage 1 (Kostenverzeichnis) zum Gerichts- und Notar-
kostengesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586), das 
zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 10. Oktober 
2013 (BGBl. I S. 3786) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung“ ersetzt.

cc) In Nummer 8 werden die Wörter „§ 3 der Justizverwal-
tungskostenordnung“ durch die Wörter „§ 4 Absatz 3 
des Justizverwaltungskostengesetzes“ ersetzt.

7. In § 7 Absatz 2 werden die Wörter „Die §§ 3 und 4 der Justizver-
waltungskostenordnung“ durch die Wörter „§ 4 Absatz 3 des 
Justizverwaltungskostengesetzes und Teil 2 der Anlage (Kosten-
verzeichnis) zum Justizverwaltungskostengesetz“ ersetzt.

8. In der Anmerkung zu Nummer 3.2 der Anlage zu § 1 Absatz 2 
(Gebührenverzeichnis) werden die Wörter „§ 137 Nr. 2 und 3 
der Kostenordnung“ durch die Wörter „Nummer 31002 und 
31003 der Anlage 1 (Kostenverzeichnis) zum Gerichts- und No-
tarkostengesetz“ ersetzt.

Artikel 2 
Änderung des Justizgebührenbefreiungsgesetzes

Das Justizgebührenbefreiungsgesetz vom 24. November 1970 
(GVBl. S. 1934), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 25. Januar 
2007 (GVBl. S. 16) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Überschrift des Gesetzes wird wie folgt gefasst:

„Gesetz über Gebührenbefreiung, Stundung und Erlass von 
Kosten im Bereich der Gerichtsbarkeiten (Justizgebührenbe-
freiungsgesetz – JGebBefrG)“

2. In § 1 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „der Kostenordnung“ 
durch die Wörter „dem Gerichts- und Notarkostengesetz vom 
23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586), das zuletzt durch Artikel 22 des 
Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

3. In § 2 Absatz 1 werden die Wörter „§ 130 Abs. 1 der Bundes-
gebührenordnung für Rechtsanwälte“ durch die Wörter „§ 59 
Absatz 1 und 3 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes vom 
5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), das zuletzt durch Artikel 5 
Absatz 7 des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3799) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

4. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4 
Geltung weiterer Rechtsvorschriften 

Folgende Vorschriften, durch die in den Verfahren und Ange-
legenheiten vor den ordentlichen Gerichten und in Justizverwal-
tungsangelegenheiten Kosten- und Gebührenfreiheit gewährt 
wird oder gewährt werden kann, bleiben unberührt:
1. §§ 2 und 3 des Justizverwaltungskostengesetzes vom 23. 

Juli 2013 (BGBl. I S. 2586, 2655) in der jeweils geltenden 
Fassung,

2. § 29 des Reichssiedlungsgesetzes in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 2331-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 2 des 
Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2355) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung,

3. § 6 Absatz 3 Nummer 5 und § 8 des Justizverwaltungskos-
tengesetzes Berlin in der Fassung vom 16. August 1993 
(GVBl. S. 372), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 17. März 2014 (GVBl. S. 70) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung.“

Artikel 3 
Änderung des Berliner Schiedsamtsgesetzes

In § 47 Absatz 1 Satz 2 des Berliner Schiedsamtsgesetzes vom 
7. April 1994 (GVBl. S. 109), das zuletzt durch Artikel XII Num-
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mer 43 des Gesetzes vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70) geändert 
worden ist, werden die Wörter „§ 136 Abs. 2 und 3 der Kostenord-
nung“ durch die Wörter „Nummer 32000 bis 32003 der Anlage 1 
(Kostenverzeichnis) zum Gerichts- und Notarkostengesetz vom 
23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586), das zuletzt durch Artikel 22 des 
Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

Artikel 4 
Inkrafttreten

(1) Artikel 1 Nummer 1, 2 und 5 bis 8, Artikel 2 Nummer 2 und 4 
sowie Artikel 3 treten mit Wirkung vom 1. August 2013 in Kraft.

(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tage nach der Verkündung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 17. März 2014

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Klaus W o w e r e i t

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 3-26 
im Bezirk Pankow, Ortsteil Prenzlauer Berg

Vom 18. Februar 2014

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 3-26 vom 12. Oktober 2009 mit Deckblatt 

vom 5. April 2012 für die Grundstücke Immanuelkirchstraße 14 und 
14 A–C sowie Heinrich-Roller-Straße 15–18 im Bezirk Pankow, 
Ortsteil Prenzlauer Berg, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Pankow 

von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Fachbereich Vermessung, 
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Pankow von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Stadtent-
wicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung und Fachbereich Bauauf-
sicht, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen von Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Pankow von 
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 18. Februar 2014

Bezirksamt Pankow von Berlin

Matthias K ö h n e
Bezirksbürgermeister

Jens-Holger K i r c h n e r
Bezirksstadtrat für 
Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-29 VE 

im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Altglienicke
Vom 3. März 2014

Auf Grund des § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 10 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 
2013 (BGBl. I S. 1548), in Verbindung mit § 6 Absatz 5 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 9-29 VE vom 26. April 

2011 für die nördlich der Siriusstraße liegenden Grundstücke zwi-
schen östlicher Straßenbegrenzung Schönefelder Chaussee und der 
Fußgängerzone hinter der Ortolfstraße im Bezirk Treptow-Köpe-
nick, Ortsteil Altglienicke, wird festgesetzt. 

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Trep-

tow-Köpenick von Berlin, Abteilung Bauen, Stadtentwicklung und 
Umwelt, Fachbereich Vermessung/Bodensonderungsbehörde, be-
glaubigte Abzeichnungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
9-29 VE können beim Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, 
Abteilung Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt, Stadtentwick-
lungsamt, Fachbereich Stadtplanung und Fachbereich Bau- und 
Wohnungsaufsicht, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in dem 
Fall der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung 
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Treptow-Köpenick 
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. März 2014

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin

Oliver I g e l

Bezirksbürgermeister

Rainer H ö l m e r
Bezirksstadtrat für Bauen, 

Stadtentwicklung und Umwelt
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Verordnung
über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum 

(Zweckentfremdungsverbot-Verordnung – ZwVbVO)
Vom 4. März 2014

Auf Grund des § 1 Absatz 2 des Zweckentfremdungsverbot-Geset-
zes vom 29. November 2013 (GVBl. S. 626) wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohnraum 
zu angemessenen Bedingungen ist im gesamten Stadtgebiet Berlins 
besonders gefährdet. Die Zweckentfremdung von Wohnraum ist ge-
mäß § 1 Absatz 1 des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes unter den 
Vorbehalt einer Genehmigung gestellt.

(2) Öffentlich geförderter Wohnraum unterliegt nicht dieser Verord-
nung.

§ 2 
Wohnfläche, Umwandlung, Zusammenlegung, Umwidmung

(1) Die Wohnfläche einer Wohnung ist die Summe der anrechenba-
ren Grundflächen der ausschließlich zur Wohnung gehörenden Räume. 
Maßgeblich für die Berechnung sind die Vorschriften der Wohnflä-
chenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346) in der je-
weils geltenden Fassung. Abweichend hiervon bleiben die Grundflä-
chen von Wintergärten, Schwimmbädern und ähnlichen, nach allen 
Seiten geschlossenen Räumen sowie Balkone, Loggien, Dachgärten 
und Terrassen unberücksichtigt.

(2) Die Umwandlung von Räumlichkeiten in einen Nebenraum, ins-
besondere in einen Baderaum, sowie die Zusammenlegung von Räum-
lichkeiten oder deren Zuordnung zu einer anderen Wohnung stellen 
keine Zweckentfremdung dar, wenn im Anschluss eine Wohnnutzung 
erfolgt.

(3) Werden zur dauernden Wohnnutzung geeignete Räumlichkeiten 
erst nach Inkrafttreten dieser Verordnung tatsächlich und rechtlich zu 
Wohnzwecken bestimmt oder zu diesen Zwecken genutzt (Umwid-
mung), findet das Zweckentfremdungsverbot Anwendung.

§ 3 
Genehmigungen

(1) Eine Genehmigung kann unter Auflagen erteilt werden.
(2) Eine Genehmigung kann rückwirkend auf den Beginn der 

Zweckentfremdung erstreckt werden.
(3) Mieterinnen und Mieter haben ihrem Antrag die Zustimmung 

der Vermieterinnen und Vermieter beizufügen.
(4) Bei der Vermietung von Wohnraum in der Form von Gästewoh-

nungen durch Wohnungsunternehmen, der im Verhältnis zum Woh-
nungsbestand des Unternehmens von zu vernachlässigender Bedeu-
tung ist, sowie bei der Vermietung von Gästewohnungen durch 
Gewerkschaften, Universitäten und ähnlichen Institutionen, muss das 
überwiegende Interesse an einer solchen Vermietung nicht gesondert 
begründet werden.

(5) Genehmigungen sind im Allgemeinen auf die Dauer des entspre-
chenden Nutzungsverhältnisses zu befristen. 

(6) Eine für Vorhaben gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 des 
Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes erforderliche Genehmigung wird 
ersetzt durch 
1. eine Genehmigung nach § 144 Absatz 1 des Baugesetzbuches,
2. ein Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot nach § 177 Ab-

satz 1 des Baugesetzbuches,
3. ein Abbruchgebot nach § 179 Absatz 1 des Baugesetzbuches,

4. eine Mietaufhebungsverfügung nach § 182 des Baugesetzbuches 
oder

5. einen Vertrag nach dem besonderen Städtebaurecht des Baugesetz-
buches zur Vorbereitung beziehungsweise Durchführung von Ord-
nungs- und/oder Baumaßnahmen sowie Modernisierungsmaßnah-
men zwischen dem Land Berlin und dem Grundstückseigentümer 
bei Vorliegen einer schriftlichen Entmietungsgenehmigung des 
zuständigen Bezirksamtes; entsprechendes gilt für Maßnahmen 
außerhalb förmlich festgelegter Sanierungsgebiete.

(7) Ein bau- oder wohnungsaufsichtsrechtliches Benutzungsverbot 
ersetzt eine Genehmigung für Leerstand im Sinne von § 2 Absatz 1 
Nummer 4 des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes.

(8) Die Antragstellerinnen und Antragsteller haben ein Recht auf 
schriftliche Auskunft über den Ablauf der Fristen in § 3 Absatz 5 des 
Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes. 

§ 4 
Ausgleichszahlungen

(1) Eine Genehmigung gemäß § 3 ist in der Regel mit der Auflage 
zur Entrichtung einer Ausgleichszahlung zu verbinden.

(2) Ausgleichszahlungen werden nicht verlangt für die Fälle nach
1. § 2 Absatz 1 Nummer 4 des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes 

(Leerstand)
2. § 3 Absatz 1 Satz 1 des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes 

(Bestehen vorrangigen öffentlichen Interesses)
3. § 3 Absatz 1 Satz 1 des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes 

(Schaffung von angemessenem Ersatzwohnraum).
(3) In der Regel ist bei Zweckentfremdungen nach

1. § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Zweckentfremdungsverbot-Ge-
setzes eine laufende Ausgleichszahlung in Höhe von monatlich bis 
zu 5 Euro je Quadratmeter zweckentfremdeter Wohnfläche zu leis-
ten,

2. § 2 Absatz 1 Nummer 3 und 5 des Zweckentfremdungsverbot-Ge-
setzes eine einmalige Ausgleichszahlung in Höhe von bis zu 2000 
Euro je Quadratmeter zweckentfremdeter Wohnfläche zu leisten.

(4) Die Ausgleichszahlung kann im Einzelfall vom zuständigen Be-
zirksamt auf Antrag oder von Amts wegen abgesenkt werden, insbe-
sondere wenn bei gewerblicher oder freiberuflicher Nutzung die Fest-
setzung einer Ausgleichszahlung in voller Höhe nachweislich zu einer 
Existenzgefährdung führen würde.

§ 5 
Negativattest

Soweit für die Nutzung von Räumlichkeiten zu anderen als Wohn-
zwecken eine Genehmigung nicht erforderlich ist, ist auf Antrag ein 
Negativattest vom zuständigen Bezirksamt auszustellen.

§ 6 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2014 in Kraft.

Berlin, den 4. März 2014

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t
Regierender Bürgermeister 

Michael M ü l l e r
Senator für Stadtentwicklung 

und Umwelt
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Berichtigung

Artikel V Nummer 7 Buchstabe c der Verordnung zur Änderung 
von Vorschriften für berufliche Schulen im Land Berlin vom 18. No-
vember 2013 (GVBl. S. 598) wird wie folgt gefasst:

„c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „eine dem erweiterten 
Hauptschulabschluss gleichwertige Schulbildung“ durch die Wörter 
„die erweiterte Berufsbildungsreife“ ersetzt und in Absatz 3 Satz 2 
werden die Wörter „des dem erweiterten Hauptschulabschluss 
gleichwertigen Schulabschlusses“ durch die Wörter „der erweiterten 
Berufsbildungsreife“ ersetzt.“ 

Berlin, den 25. Januar 2014

Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft

Sandra S c h e e r e s
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